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Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Jöhstadt 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner Sitzung am 11. Februar 2021 die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. 
Im Haushaltsbescheid mit Schreiben vom 15. Juni 2021 hat das Landratsamt Erzgebirgskreis 
die Haushaltssatzung unter Auflagen nicht beanstandet. 
 
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
i. H. v. 600.000 EUR wird genehmigt. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 1.500.000 EUR wird unter Auflage genehmigt. 
 
 
Der Haushaltsplan der Stadt Jöhstadt für das Haushaltsjahr 2021 liegt in der Zeit  
 

vom 28. Juni 2021 bis einschließlich 09. Juli 2021 
 
öffentlich zur Einsichtnahme in der Abteilung Finanzen im Rathaus Jöhstadt an den 
Arbeitstagen während folgender Zeiten aus: 
 

Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Der Haushaltsplan der Stadt Jöhstadt für das Haushaltsjahr 2021 wird mit der öffentlichen 
Bekanntmachung zusätzlich auf 
 
https://www.joehstadt.de/content/rathaus/satzungen/ 
 
elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Jöhstadt, den 16. Juni 2021 
 
 
 
Andrè Zinn 
Bürgermeister 
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im Ergebnishaushalt mit dem
 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 4.873.400,00 EUR
 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 5.065.400,00 EUR
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf -192.000,00 EUR

 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 80.000,00 EUR
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 3.600,00 EUR
 Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
 (Sonderergebnis) auf 76.400,00 EUR

 Gesamtergebnis auf -115.600,00 EUR

 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
 ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des
 Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
 Ergebnis mit dem Basiskapital
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 365.500,00 EUR
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis
 mit dem Basiskapital
 gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR

 veranschlagtes Gesamtergebnis auf 249.900,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf 4.440.100,00 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf 4.166.100,00 EUR
 Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf 274.000,00 EUR

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 709.800,00 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.326.800,00 EUR
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf -617.000,00 EUR

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben
der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
 sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Haushaltssatzung
Haushaltsplan  2021
Stadtverwaltung Jöhstadt
für das Haushaltsjahr 2021

§ 1
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 Finanzierungsmittelübeschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus
 dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender
 Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der
 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -343.000,00 EUR

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 600.000,00 EUR
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 78.400,00 EUR
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs-
 tätigkeit auf 521.600,00 EUR

 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalts-
 jahr auf -336.200,00 EUR

 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000,00 EUR

 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 wird auf 0,00 EUR
 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,
wird auf 1.500.000,00 EUR
festgesetzt.

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 307,50 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420,00 v. H.
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf 0,00 v. H.
für die Grundstücke für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf 0,00 v. H.
Gewerbesteuer auf 390,00 v. H.

Für bestehende Darlehen können Umschuldungen vorgenommen werden.

Stadtverwaltung Jöhstadt, den 16.06.2021

…………………………………………………..
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 2
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der 

Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist. 
 
 
 
Jöhstadt, den 16. Juni 2021 
 
 
 
Andrè Zinn 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Betriebskosten 2020 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Jöhstadt 

 
 
Nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG sind die Gemeinden verpflichtet, für das vergangene Jahr die 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart (Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort) zu ermitteln und bekannt zu machen. 
 
Die Betriebskosten setzen sich aus den erforderlichen Personalkosten sowie den Sachkosten 
zusammen.  
 
 
 
Jöhstadt, den 16. Juni 2021 
 
 
 
André Zinn 
Bürgermeister 
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 22. Sitzung des Stadtrates am 03. Juni 2021 

 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03. Juni 2021 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss Nr. 260: 
 
Die Stadträte beschließen, die Verschiebung des TOP 7 in den nichtöffentlichen Teil nach Ende 
der öffentlichen Sitzung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 10 8 0 2 0 
 
 
Beschluss Nr. 261: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt stellt den ordnungsgemäß vorgelegten und geprüften 
Jahresabschluss 2017 der Stadt Jöhstadt einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht zum 
31.12.2017 in der vorgelegten Fassung

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 24.264.101,74 EUR 
fest.  
Die Bilanzsumme gliedert sich wie folgt auf: 
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Das Jahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag 
im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 506.877,10 EUR ab. 
 
Dieser Fehlbetrag wird in Höhe von 24.982,36 EUR 
mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses verrechnet, 
mit 464.496,63 EUR mit der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses verrechnet 
sowie in Höhe von 17.398,11 EUR mit dem 
Basiskapital verrechnet.  
 
Das Jahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag 
im Sonderergebnis in Höhe von 1.865,97 EUR ab. 
Dieser Fehlbetrag wird der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses verrechnet. 
 
Der Finanzmittelbestand veränderte sich 2017 von  559.628,31 EUR 
zu Beginn des Haushaltsjahres 
 auf 220.100,41 EUR  
am Ende des Haushaltsjahres 
und damit um -339.527,90 EUR. 
 
 
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden in Höhe von -228.381,10 EUR durchgeführt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 11 0 0 0 
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Beschluss Nr. 262: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt stellt den ordnungsgemäß vorgelegten und geprüften 
Jahresabschluss 2018 der Stadt Jöhstadt einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht zum 
31.12.2018 in der vorgelegten Fassung

mit einer Bilanzsumme in Höhe von 24.663.896,96 EUR 
fest. 
Die Bilanzsumme gliedert sich wie folgt auf: 
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Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss 
im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 273.276,23 EUR ab. 
Dieser Überschuss wird der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
zugeführt. 
 
Das Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss 
im Sonderergebnis in Höhe von 8.752,03 EUR ab. 
Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses zugeführt. 
 
 
Der Finanzmittelbestand veränderte sich 2018 von  220.100,41 EUR 
zu Beginn des Haushaltsjahres 
 auf 886.325,17 EUR  
am Ende des Haushaltsjahres 
und damit      um 666.224,76 EUR. 
 
 
Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden nicht durchgeführt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 263: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, das Los 3A Rohbauarbeiten für den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses in Steinbach an die Firma BAS Baugesellschaft „Am Scheibenberg“ 
mbH, Silberstraße 1A in 09481 Scheibenberg, in Höhe von 297.973,28 € brutto zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 11 0 0 0 
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Beschluss Nr. 264: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, der Bauanfrage von Herrn Vierig vom 27.04.2021 
gemäß § 36 BauGB und § 69 SächsBO mit dem Inhalt der Errichtung eines 
Mehrzweckgebäudes auf dem Grundstück, Talstraße 10 in 09477 Jöhstadt OT 
Oberschmiedeberg; Flurstück 1/4 der Gemarkung Oberschmiedeberg, das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 265: 
 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. § 73 Abs. 5 die 
Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 5.000,00 € mit der Weiterleitung an den 
entsprechenden Empfänger. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 266: 
 
Der Stadtrat beschließt, lt. Sächs. Gemeindeordnung §28 Abs. 2 Nr. 22 i. V. m. §73 Abs. 5, die 
Annahme der nicht öffentlich benannten Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 268,94 €, 
durch die Stadt Jöhstadt mit der Weiterleitung an die entsprechende Einrichtung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 11 10 0 0 1 
 
 
 
Jöhstadt, den 10. Mai 2021 
 
 
 
André Zinn 
Bürgermeister  
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Jagdgenossenschaft Steinbach 
Jagdgenossenschaftsversammlung für das Jagdjahr 2020/2021 

am 24.04.2021 
 
 
TOP 1: Der Vorstand berichtete über seine Tätigkeit im Jagdjahr. 
 
TOP 2: Der Kassenwart legte den Kassenbericht vor, die Kasse wurde durch 

2 Jagdgenossen geprüft und der Kassenwart wurde einstimmig entlastet. 
 
TOP 3: Die Verwendung der Rücklagen wurde einstimmig beschlossen. 
 
TOP 4: Die Jagdpächter berichteten über das Jagdjahr. 
 
TOP 5: Der Vorstand wurde für seine Tätigkeit im Jagdjahr 20/21 einstimmig entlastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
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